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åit Corona-Pandemie: Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs ab 4. Mai 2020

Anlage
Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg, Stand 22.4.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie im Schreiben von Frau Ministerin Dr. Susanne Eisenmann vom 20. April 2020 an-
gekündigt, übermittle ich lhnen im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Unter-

richtsbetriebs die Hygiene-Hinweise für Schulen in Baden-Württemberg mit der Bitte um

entsprechende Beachtung und Umsetzung.

Bezüglich des Umgangs mit den Risikogruppen an den Schulen, zu dem wir am ver-

gangenen Montag ein Formblatt in der Anlage mitgeschickt haben, möchte ich lhnen

noch folgende Hinweise geben: Diese Angaben dienen lhrer Organisation des Unter-

richts. Dabei ist ausreichend, wenn Sie lhre Beschäftigten über die Risikogruppen in-

formieren und die Kolleginnen und Kollegen auffordern, nur soweit sie betroffen sind,

Angaben zu machen. Die Zuordnung zur Gruppe B ist für Sie wichtig, da die hier ange-

sprochenen Lehrkräfte ergänzend die Angabe machen können, dass sie freiwillig für
den Präsenzunterrichtzur Verfügung stehen. Es ist ausdrücklich nicht qewünscht und

auch nicht erforderlich. dass alle Lehrkräfte einer Schule das Formblatt ausfüllen. Aus-

gefüllte Formulare verbleiben bei lhnen an der Schule und sind unter Wahrung des Da-

tenschutzrechts vertraulich zu behandeln. (Rechtsgrundlage der Datenerhebung ist $ 83

Thouretstr. ó (Postquartier) r 70173 Stuttgart o Telefon 0711 279-0 o poststelle@krn.kv.bwl.de
VVS: Haltestelle Hauptbahnhof (Amulf-KletrPlatz)

Gebührrnpflichtige Parkrnöglichkeiten in der Stephansgamge
www.krn-bw.de r www.sewice-bw.de

Zeftifizie¡ nach DIN EN ISO 50001:2011 und DIN EN ISO 14001:2015

lnformat¡onen ur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die KultusveMaltung Baden-Wúrttemberg, insbesondere lnformationen gem. Art. 13, 14 EU-DSGVO, fínden
S ie u nte r htt ps : //kul tu s- bw. de /date nv er ar be ¡tu nq

http://www.km-bw.de
http://www.service-bw.de
https://kultus-bw.de/datenverarbeitung


-2-

\tr

des Landesbeamtengesetzes.) Nach Beendigung der Freistellung sind diese Unterlagen

zu vernichten.

Soweit an lhrer Schule eine örtliche Personalvertretung gebildet ist, binden Sie diese

bitte im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit bei der Umsetzung der schulor-
ganisatorischen sowie der Hygienemaßnahmen zur Wiederaufnahme des Unterrichts-

betriebs ein. Dies betrifft auch die örtlichen Vertrauenspersonen der Schwerbehinder-

ten. Gegebenenfalls ist auch der an lhrer Schule eingerichtete Arbeitskreis für Arbeits-

sch utz u nd Gesu nd heitsfö rd erung ei nzu beziehen.

lch danke lhnen für lhren Einsatz in dieser herausfordernden Zeit.

Mit freundlichen Grüßen

l¡r.t\^

Michael Föll

Ministerialdirektor


